
Führung nur durch Anweisung möglich wäre. Ich habe schon gesagt, kein 
sozialistischer Staat kann und darf in bestimmtem Umfang auf den Vor-- 
teil administrativer Methoden der Führung verzichten. Das ist aber weder- 
das einzige noch das Vorherrschende im entwickelten ökonomischen, 
System.

Die Steuerung und Regelung durch die ökonomischen Hebel hat eine 
im voraus berechenbare Wirkung. Das betrifft alle wesentlichen Elemente 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung, also die Preisbildung, die staat
liche Einkommens- und Tarifpolitik, die Festlegung von Normativen der 
Amortisations- und Gewinnverwendung, die Kreditbedingungen und Zins
sätze.

Die Normative der Amortisations- und Gewinnverwendung sind in. 
mehrfacher Hinsicht wichtige Instrumente der Steuerung und Regelung. 
Uber die generelle Wirkung der Zuführung zum Betriebsprämienfonds 
habe ich bereits gesprochen, ebenso über die Produktionsfondsabgabe. 
Darüber hinaus sind die Normative für die Eigenerwirtschaftung der Mit
tel zur erweiterten Reproduktion die entscheidenden Hebel zur Steuerung 
des Umfangs und des Tempos der erweiterten Reproduktion nach Zweigen 
und Betrieben. Indem ein normativer Anteil vom Nettogewinn zur 
Abführung an den Staatshaushalt festgelegt wird und die Gewinnverwen
dung für den Prämienfonds ebenfalls normativ geregelt ist, hängt es von, 
den Betrieben selbst ab, welche Gewinnentwicklung sie erreichen müs
sen, um die zur erweiterten Reproduktion notwendigen Mittel zu erwirt
schaften.

Mit den staatlich verbindlichen Regeln für die Preisbildung und Preis-. 
realisierung einschließlich der Festlegung von Limitpreisen und verbind
lichen Einzelpreisen (bei volkswirtschaftlich entscheidenden Waren und 
Leistungen) kann der Staat sowohl generell als auch auf Zweige und Er
zeugnisgruppen, auf Wirtschaftsbereiche (zum Beispiel Handel) und auf 
die Realeinkommensentwicklung sowie Investgüter-Preisentwieklung ein
wirken, ohne dadurch das Prinzip ökonomisch begründeter Preise zu be
einträchtigen. Zum anderen wirken die Warenproduzenten durch die An
wendung von Vertragspreisen und durch die Vereinbarung von Preiszu- 
oder -abschlägen entsprechend den konkreten ökonomischen Bedingungen 
aufeinander regelnd ein.
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